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Beschlussvorlage

Federführend:
FBII - Bau- und Ordnungsverwaltung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2009/MC/029
öffentlich
17.08.2009
Frau C. Pinno
Herr J. Banek

Neubau Werbeanlage beleuchteter Schriftzug Netto (3x)am neuzuerrichtenden 
Gebäude und Errichtung eines Werbepylons

Behandlung Termin Beratungsfolge

Öffentlich 31.08.2009 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umelt 
Stadt Malchin

Nichtöffentlich 08.09.2009 Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich 23.09.2009 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung eines Werbepylons in den
Abmaßen 2,5 m breit x 7,5 m hoch wird gemäß Stellungnahme des Rahmenplaners erteilt, 
der Standort ist dementsprechend einzuhalten. Der Errichtung der drei Werbeanlagen am 
Lebensmitteldiscounter in den Abmaßen 3,17 m x 0,6 m hinterleuchtet gemäß Anlage wird 
ebenfalls das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung - Entscheidung der Gemeinde
§ 61 L-Bau Ordnung M/V - Verfahrensfreie Bauvorhaben (Dieses Bauvorhaben ist nicht 
Bestandteil des § 61; darum ist es genehmigungspflichtig.) 
B-Plan Nr.23 Fangelturm
§ 36  BauGB - Stellungnahme der Gemeinde

Finanzielle Auswirkungen:
Sind nicht zu erwarten, da es sich um einen privaten Bauantrag handelt.

Anlagen:


